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Gemeinde Heidgraben, Aufstellung der 13. F-Planänderung
Beteiligung gem. §§ 4 Abs. 2, 3 Abs. 2 und 2 Abs. 2 BauGB

A. Weder Anregungen noch Hinweise äußerten folgende Beteiligte:

Beteiligter
1. Gemeinde Klein Nordende über Amt Elmshorn Land, Schreiben vom 12.12.2019
2. Dataport, Digitalfunkauskunft,  Hamburg, Schreiben vom 04.12.2019
3. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume SH, untere Forstbehörde, Schreiben vom 20.12.2019
4. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume SH, Technischer Umweltschutz, Schreiben vom 09.12.2019
5. IHK zu Kiel, Schreiben 09.01.2020
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Gemeinde Heidgraben, 13. F-Planänd. - Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit gem. §§ 4 (2) BauGB: Abwägungsvorschlag

B. Folgende Beteiligte äußerten Anregungen oder gaben Hinweise:

1. Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein, Obere Denkmalschutzbehörde, Schreiben vom 04.12.2019
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Unsere Stellungnahme vom 20.4.2018 wurde richtig in die Begründung der
13. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Begründung des
Bebauungsplanes Nr. 22 der Gemeinde Heidgraben übernommen. Sie ist
weiterhin gültig.

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.

Stellungnahme vom 20.4.2018
Wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale
gem. § 2 (2) DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung
der vorliegenden Planung feststellen. Daher haben wir keine Bedenken und
stimmen den vorliegenden Planunterlagen zu.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt
oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der
oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner
für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den
Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort
liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung
oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der
Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das
Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten,
soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten
geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier
Wochen seit der Mitteilung.

Die Hinweise werden in die Begründung aufgenommen und außerhalb
des Bauleitplanverfahrens geprüft.

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche
Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen
Bodenbeschaffenheit.
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2. Deutsche Telekom Technik GmbH, Lübeck – Schreiben vom 03.12.2019
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. ä 68 Abs. 1 TKG - hat die
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte
und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen
Stellungnahmen abzugeben.
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: ‘
Wir verweisen in dieser Angelegenheit auf unser Schreiben vom 14.04.2018,
in dem wir schon ausführlich Stellung genommen haben. Zudem sind die
Belange der Telekom grundsätzlich unter Punkt 10 der Begründung zum
Bebauungsplan berücksichtigt. Des Weiteren haben wir gegen die o.a.
Planung keine Bedenken. Bei Planungsänderungen bitten wir darum, uns
erneut zu beteiligen.

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.

Schreiben vom 14.04.2018
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG – hat die
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte
und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen
Stellungnahmen  abzugeben. Zu der o.g. Planung nehme wir wie folgt
Stellung:
Gegen die o.a. Planung haben wir keine Bedenken, weitere folgende
Hinweise bitten wir aber zu beachten:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Generell gilt für zukünftige Baugebiete folgender Grundsatz: Die Telekom
prüft die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im Baugebiet. Je
nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung
treffen. Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei einem bereits
bestehenden oder geplanten Ausbau einer TK-Infrastruktur durch einen
anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen Netzes zu verzichten. Die
Versorgung der Bürger mit Universaldienstleistungen nach § 78 TKG wird
sichergestellt.
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2. Deutsche Telekom Technik GmbH, Lübeck – Schreiben vom 03.12.2019
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Im Falle eines Netzausbaus durch die Telekom, bitten wir aus wirtschaftlichen
Gründen sicherzustellen,

· dass für die hierfür evtl. erforderliche Glasfaserinfrastruktur in den
Gebäuden von den Bauherren Leerrohre vorzusehen sind, um dem
politischen Willen der Bundesregierung Rechnung zu tragen, allen
Bundesbürgern den Zugang zu Telekommunikationsinfrastruktur =>50
MB zu ermöglichen,

· dass für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im
Erschließungsgebiet eine ungehinderte und unentgeltliche Nutzung
der künftigen Straßen und Wege möglich ist,

· dass auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht
zugunsten der Telekom Deutschland GmbH eingeräumt und im
Grundbuch eingetragen wird,

· dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung
der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der
Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den
Erschließungsträger erfolgt,

· dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im
Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter
der folgenden Adresse so früh wie möglich, mind. 6 Monate vor
Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.

Deutsche Telekom Technik GmbH

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und ggf. im Rahmen der
Ausbauplanung berücksichtigt.

Alternativ kann die Information gern auch als E-Mail zugesandt werden. Die
Adresse hat folgende Bezeichnung:
T-NL-N-PTI-11-Planungsanzeigen@telekom.de
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3. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - Infra I 3, Schreiben vom 06.12.2019
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung
werden Belange der Bundeswehr berührt jedoch nicht beeinträchtigt.
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sache und Rechtslage bestehen zu der
Planung seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine
Einwände.

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.

Das Plangebiet befindet sich im Interessengebiet militärischer Funk. Bei einer
vorgesehenen Firsthöhe von 9 m bestehen keine Bedenken gegen das
geplante Vorhaben. da die maximale Bauhöhe von 25 m über Grund deutlich
unterschritten ist.
Evtl. Antworten/ Rückfragen senden Sie bitte unter Verwendung unseres
Zeichens K-i-886w19788P + F NP ausschließlich an die folgende Adresse:
BAI UDBwToeB@bundeswehr.org

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.

4. Kreis Pinneberg, Der Landrat, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 08.01.2020
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Untere Bodenschutzbehörde:
Die Gemeinde Heidgraben stellt die 13. Änderung des F-Planes „Dorfstraße,
Eichenweg“ in den Verfahrensschritt der Beteiligung TöB 4-2

Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.
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4. Kreis Pinneberg, Der Landrat, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 08.01.2020
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Die Gemeinde Heidgraben hat in Anschluss an das Scoping eine
bodenhygienische Erkundung bei einem Sachverständigen 2018 in Auftrag
gegeben. Der Auftrag bestand darin, den Boden, der außerhalb der
gewerblichen Gebäude und der gebäudenahen Betriebsflächen liegt, zu
untersuchen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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4. Kreis Pinneberg, Der Landrat, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 08.01.2020
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Für die untersuchten Anbauflächen ergeben sich keine
Prüfwertüberschreitungen für den Wirkungspfad Boden-Mensch.
Die ermittelten Gehalte unterschreiten auch 70% der jeweiligen
Vorsorgewerte für die Bodenart „Sand“, so dass der untersuchte Mutterboden
auch außerhalb des Plangeltungsbereiches für eine landwirtschaftliche
Folgenutzung geeignet ist.

Die nachfolgenden Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.

In Hinblick auf die „Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse“
fordert die untere Bodenschutzbehörde ein „Umweltmonitoring“ von der
Gemeinde Heidgraben für den bisher nicht untersuchten betrieblichen
Bereich nach dem Abbruch. Das Monitoringkonzept wird im der
Stellungnahme zum B-Plan 22 näher ausgeführt.
Seit dem Scoping sind der unteren Bodenschutzbehörde keine Informationen
bekannt geworden, die ein Untersuchungserfordernis in Hinblick auf eine
Gefahrenerforschung an die Gemeinde stellen.
Der Standort der Baumschule wird immer noch als aktueller Betrieb in der
uBB geführt.
Die Alternativflächenprüfung und Erläuterung auf der Ebene des F-Plans
enthält auch für den Bodenschutz eine ausreichende Begründung.
Flächen für eine landwirtschaftliche Verwertung des nicht benötigten
Mutterbodens will die Gemeinde im Rahmen der Erschließung suchen.

Untere Wasserbehörde/Oberflächenwasser:
Aus Sicht der unteren Wasserbehörde/Oberflächenwasser kann die geplante
13. Änderung des F-Plans bei Berücksichtigung des
Entwässerungskonzeptes vom Juli 2019 plangemäß durchgeführt werden.

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
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4. Kreis Pinneberg, Der Landrat, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 08.01.2020
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Untere Wasserbehörde - Grundwasser:
Grundwasser
Der F-Planänderung wird zugestimmt. Bitte beachten Sie die Stellungnahme
zu B-Plan 22

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.

Untere Naturschutzbehörde:
Stellungnahme aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Durch den o.g. Bauleitplan werden die von mir wahrzunehmenden Belange
von Natur und Landschaft berührt. Gegen die Darstellungen und
Festsetzungen bestehen keine grundsätzlichen Bedenken

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.

Gesundheitlicher Umweltschutz:
Ich habe keine Anregungen. Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
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5. BUND Schleswig-Holstein, Kiel, Schreiben vom 09.01.2020
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Festsetzungen
Schottergärten
Sogenannte Schottergärten scheinen voII im Trend zu sein. Dabei überwiegen
die Nachteile für Natur und Umwelt. Insekten und Vögel finden auf den
Flächen weder Nahrung noch Nistmöglichkeiten.
Schottergärten verdrängen (naturnähere) Gärten. Diese sind ökologische
„Nischen” für Tiere und Pflanzen, die in der intensiv genutzten ländlichen
Kulturlandschaft kaum noch Lebensmöglichkeiten finden. Auch das
Bodenleben unter dem Unkrautvlies bzw. der PIastik-Sperrfolie erstickt
weitgehend (Wenig bekannt: Im Boden gibt es weitaus mehr Lebewesen als
darüber). Weil die Vegetation fehlt, können die Flächen im Sommer keine
feuchte und kühlende Luft abgeben. Sie können deshalb auch keinen
gesundheitsschädlichen Feinstaub binden. Stattdessen wirken sie wie
Steinwüsten. Sie heizen sich im Sommer auf und geben zusätzliche Wärme
ab. Die Unkraut-Vliese und -Sperrfolien sorgen für eine Teil oder
Vollversiegelung des Bodens. Der Wasserabfluss verstärkt
Hochwasserereignisse. Das Kiesel- und Schottermaterial stammt großenteils
aus Übersee (u.a. China, Indien). Der Abbau und weite Transport mit Lkws
und Schiffen erzeugt große Mengen klimaschädlicher Abgase.

Festsetzungen werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung
behandelt.
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.

Daher sollte die Gemeinde sogenannte „Schottergärten“ mit einer
Festsetzung gem. ä 8 Abs. 1(2) LBO mit folgendem Formulierungsvorschlag
ausschließen.

· Vorgärten sind vollflächig (alternativ: bis zu 80 %) mit Vegetation zu
begrünen und dauerhaft zu erhalten. Befestigte Flächen sind nur für die
erforderlichen Zufahren/Stellplätze, Zuwege und Müllstandplätze zulässig.
Die flächige Gestaltung der Vorgärten mit Materialien, wie z.B. Schotter
und Kies ist unzulässig.

· Als Vorgärten gelten die Grundstücksflächen zwischen der Grenze der
öffentlichen und/oder der privaten Erschließungsanlage, von der die
Zuwegung zum Hauseingang erfolgt und der bis zu den seitlichen
Grundstücksgrenzen verlängerten, vorderen Baugrenze.
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5. BUND Schleswig-Holstein, Kiel, Schreiben vom 09.01.2020
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Wir bitten um Zusendung der Abwägung. Die Äußerung wird berücksichtigt.

Es fehlt eine genaue Spezifizierung der Spielplätze. Zwar wird unter dem
Aspekt der sozioökonomischen Rahmenbedingungen auf einen Spielplatz in
der Umgebung hingewiesen, ob dieses Angebot in räumlicher Nähe und/oder
ausreichend ist, geht aus den Unterlagen nicht hervor.

Direkt am östlichen Plangebietsrand im Verlauf des nördlich verlaufenden
Fußweges befindet sich ein Spielplatz (rot umrandet).
Weitere Festsetzungen werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung
behandelt.

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.
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6. Stadt Tornesch, Schreiben vom 21.01.2020
Zusammenfassung der Äußerung Abwägungsvorschlag

Bzgl. des Bebauungsplanes Nr. 22 und der 13. FNP-Änderung der Gemeinde
Heidgraben bedankt sich die Stadt Tornesch für die Zusendung der
Beteiligungsunterlagen zu dem o.a. Bauleitplanverfahren der Gemeinde
Heidgraben. Hierzu wird der folgende Hinweis bzw. die folgende Anregung
abgegeben:
Durch die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes mit einer möglichen
Anzahl von mehr als 100 zusätzlichen Wohneinheiten sind die Belange der
Stadt Tornesch durch den Bereich der Verkehrsentwicklung berührt. Im
Bereich der Ortsdurchfahrt Tornesch (Friedrichstraße und Ahrenloher Straße)
Richtung Autobahn wird die Verkehrsbelastung zunehmen. Im Kapitel 9 der
Begründung zur verkehrlichen Erschließung werden zwar Aussagen zur
inneren Erschließung in Heidgraben getroffen. Aber zu den zusätzlichen
Auswirkungen auf die L 107 und L 110 werden leider keine Annahmen oder
Prognosen getroffen. Die Stadt Tornesch hat Bedenken bzgl. der Folgen auf
den gesamten Verkehr in diesem Bereich und fordert die Gemeinde
Heidgraben auf, die Auswirkungen des Verkehrsaufkommens auf den
überörtlichen Verkehr zu untersuchen.

Eine überörtliche Verkehrsbetrachtung im Zuge eines B-Planes wird
üblicherweise bei Gebieten mit sehr großen erzeugten Verkehrsmengen wie
erstellt z.B. bei größeren Gewerbegebieten oder Kerngebieten. Dies ist hier
nicht der Fall. Es wird eine Wohnbaufläche gem. § 1 BauNVO dargestellt.
Wenn eine solche Untersuchung aufgestellt wird, werden lediglich nahe
gelegene Knotenpunkte mit betrachtet. Die Verträglichkeit für das
übergeordnete Straßennetz ist für die Anbindung eines Wohngebietes
entscheidend. Hierunter ist die übergeordnete Straße zu verstehen und nicht
ein 2 km entfernter Knotenpunkt, welcher ggf. im Bestand bereits überlastet
sein könnte.
Aus diesem Grund wird dieser Forderung als unverhältnismäßig eingestuft.
Es sei zudem darauf verwiesen, dass eine solche Untersuchung von keine
Fachbehörde gefordert wurde.
Der Äußerung wird nicht gefolgt.
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C. Von der Öffentlichkeit wurden keine Anregungen gegeben.
Anregungen erfolgten nur zum Bebauungsplan Nr. 22.

Aufgestellt: 04.06.2020

Kellerstraße 49  .  25462 Rellingen
Tel.: (04101) 852 15 72
Fax: (04101) 852 15 73
E-Mail: buero@dn-stadtplanung.de
Internet: www.dn-stadtplanung.de

gez.
Dipl. Ing. Dorle Danne
Dipl. Ing. Anne Nachtmann


